GROSSE KREISSTADT MUHLACKER

Satzung
.Uber den

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Alte Ziegelei - 1. Teildnderung, eingeschrinktes
- Gewerbegebiet GEe1“ — Gemarkung Miihlacker

Aufgrund von § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 74 der
Landesbauordnung (LBO) von Baden-Wirttemberg und § 4 der Gemeindeordnung (GemO
BW) hat der Gemeinderat der Stadt Mihlacker in éffentlicher Sitzung am 14.10.2025
folgenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit értlichen Bauvorschriften im
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB als Satzung beschlossen:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Alte Ziegelei - 1. Teilanderung, eingeschranktes
Gewerbegebiet GEe1“ - Gemarkung Miihlacker

Es wurden folgende Rechtsvorschriften zugrunde gelegt:

Baugesetzbuch (BauGB) - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert am 20.12.2023 (BGBI. | S. 394)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Baunutzungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert am
03.07.2023 (BGBI. | S. 176)

Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBauO) - Landesbauordnung fur Baden-

Waurttemberg vom 5. Mé&rz 2010 (GBI. Nr. 7, S. 358), zuletzt gedndert am 20.11.2023 (GBI.
S. 422)

Planzeichenverordnung (PlanzV - Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpldne
und die Darstellung des Planinhalts) - Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 | 8. 58), zuletzt geandert am 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege -
BNatSchG) - Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt ‘
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1362, 1436) geandert worden ist.

Landesnaturschutzgesetz (NatSchG) - Gesetz des Landes Baden-Wiurttemberg zum
Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft vom 23. Juni 2015, zuletzt geandert durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBI. S. 1233, 1250).

Gesetz iiber die Umweltvertréglichkeitspriifung (UVPG) - Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021

(BGBI. | S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S.
4147) geandert worden ist.

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG - Gesetz zum Schutz vor schidlichen
Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Altlasten) - Bundes-Bodenschutzgesetz
vom 17. Mérz 1998 (BGBI. | S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.
Februar 2021 (BGBI. | S. 306) geandert worden ist.

Bundes - Inmissionsschutzverordnung (BImSchV) - Verordnung zur Durchfilhrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 26. Januar 2010 (BGBI. | S. 38), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 13.-Oktober 2021 (BGBI. | S. 4676) gedndert worden ist.

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) - Gesetz zur Ausfiihrung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes - Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz vom 14. Dezember

2004, zuletzt geandert durch Artlkel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBI. S. 1233,
1247).



Denkmalschutzgesetz Baden-Wiirttemberg (DSchG) - Gesetz zum Schutz der
Kulturdenkmale in der Fassung vom 6. Dezember 1983, zuletzt geéndert durch Artikel 29
der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBI: S. 1, 4).

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schidlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geridusche, Erschiitterungen und
éhnliche Vorgénge) - Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1792) geéndert worden
ist.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes -
Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 12 des
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1237) geédndert worden ist.

Landeswassergesetz (LWG) - Wassergesetz fur das Land Baden-Wirttemberg vom 03.
Dezember 2013, zuletzt gedndert durch Artlkel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020
(GBI. S. 1233, 1248).

Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO) - in der Fassung vom 24. Juli 2000,
zuletzt geéndert durch Gesetz vom 27.06.2023 (GBI.S. 229)

§ 1

Raumllcher Geltungsbereich

Fur den raumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan des zeichnerischen Teils des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans vom 15.05.2025 maRgebend. '

§2
Bestandteile der Satzung

Bestandteile

Vorhabénbezogener Bebauungsplan mit planungsrechtlichen Festsetzungen, srtlichen
Bauvorschriften und Hinweisen (Stand 15.05.2025).

Vorhaben- und ErschlieBungsplan mit Vorhabenbeschreibung (Stand 14.05.2025).

Anlagen ,
Begrindung (Stand 15.05.2025)

Gutachten (nicht Bestandteil der Satzung)

Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan LAlte Ziegelei in Mihlacker®, Heine + Jud,
18. Oktober 2022

Beurteilung der Gerauschimmissionen durch die geplante Nutzung eines Parkhauses
nérdlich der Ziegeleistralle in 75417 Muhlacker, Mathias Rottmann, 05.09.2025

§3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig'im Sinne des § 75(3) Nr. 2 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 LBO
erlassenen &rtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Auf § 213 BauGB
~ (Ordnungswidrigkeiten) wird verwiesen. '



§4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemaRk § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt: ' Rechtskraftig: :
Muihlacker, den 04 .-¢-1. 2525 Mduhlacker, den 29,/14- 2025

Blrgermeister
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BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)"
BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025

1.

3.1

3.2

Erfordernis der Planaufstellung

Das Gelande der ehemaligen Ziegelei befindet sich am Nordrand der Stadt Mihlacker. Ende 2010 wurde die
Nutzung endgiiltig aufgegeben. Seither gab es Bemihungen, das Plangebiet fir eine andere Nutzung zu
entwickeln.

2013 wurde ein stadtebaulicher Wettbewerb ausgelobt. Der beste Beitrag wurde zur weiteren Umsetzung
beauftragt und floss in den Bebauungsplan ,Alte Ziegelei“ ein, der 2023 Rechtskraft erlangt hat.

Fir das geplante Birogebaude im Bereich des Kreisverkehres, als Auftakt zum neuen Wohngebiet
,Ziegelhohe*, wurde nach Rechtskraft des Bebauungsplans ebenfalls ein Wettbewerb durchgefihrt. Aufgrund
einiger Abweichungen zu den Festsetzungen im bestehenden Bebauungsplan ,Alte Ziegelei* wird nun ein
Vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Dadurch wird die Umsetzung des ausgewahlten Entwurfs
ermaglicht.

Alternativenprifung

Im Rahmen eines Hochbauwettbewerbes im Jahre 2024 wurden insgesamt 20 unterschiedliche Konzepte
ausgearbeitet. Die Beitrage wurden von einer Fachjury und anschliefend vom Gemeinderat bewertet. Die
Untersuchung anderweitiger Planungsméglichkeiten ist damit hinreichend erfolgt.

Einordnung in Uibergeordnete Planung

Raumordnung

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald ist die betreffende Flache teils als
bestehende, teils als geplante Sledlungsﬂache (Gewerbe ! Industrie) dargestellt.

Planausschnitt Regionalplan Nordschwarzwald 2015
rot gekennzeichnet: Lage Bebauungsplangebiet

Flachennutzungsplan (FNP)

Mit der Veroffentlichung am 28.09.2013 ist der Flachennutzungsplan 2025 fiir die vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft Muhlacker / Ofisheim in Kraft getreten. Im Bereich des ehemaligen
Ziegeleigelandes wurde eine 3. Anderung des Flachennutzungsplanes durchgefiihrt. Diese wurde am
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)"
BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025

17.06.2023 ortsiblich bekannt gemacht. Das Plangebiet ist dort als ,gewerbliche Bauflichen geplant
dargestellt. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.
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Planausschnitt 3. Anderung Flachennutzungsplan 2025 ,Ziegeleigelande*
rot gekennzeichnet: Lage Bebauungsplangebiet

3.3 Bestehende Bebauungsplédne

Innerhalb des Planungsgebietes gilt der seit 28.10.2023 rechtskraftige Bebauungsplan ,Alte Ziegelei“. Dieser
weist bereits ein eingeschranktes Gewerbegebiet aus.
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)"
BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025

Planausschnitt rechtskraftiger Bebauungsplan ,Alte Ziegelei*
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)"
BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025

4,

41

4.2

4.3

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

\ tield |
\ K\emSD\e“B “1870

Ubersichtsplan Abgrenzung Bebauungsplan

Abgrenzung des riumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich weist eine Gréfle von ca. 0,37 ha auf. Die genaue Abgrenzung des raumlichen
Geltungsbereichs ist aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zu ersehen.

Enthaltene Flurstiicke
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind folgende Flurstiicke vollstandig enthalten:

keine
Folgende Flurstlicke sind teilweise enthalten:
1870, 1871/1, 1871/2, und 2136/1

Begrenzung des raumlichen Geltungsbereichs

Der Raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt:

im Norden: von einer neuen Linie in den Flurstiicken 1871/2 und 1872
im Osten: von der geplanten Zufahrtsstralle zum Wohngebiet ,Ziegelhdhe*
im Stiden: von der ZiegeleistralRe sowie deren geplanter, begleitender 6ffentlicher Wege

im Westen: von einer neuen Linie in den Flurstiicken 1870, 1871/1, 1872/2 1872 und 2136/1
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)*
BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025

5.

6.1

6.2

6.3

6.4

Lage und Topographie

Das Uberplante Grundstick befindet sich am nordlichen Rand der Kerstadt von Mhlacker. Unmittelbar
ndrdlich schlieft das geplante Wohngebiet ,Ziegelhdhe* an. Ostlich grenzt die geplante ZufahrtsstraBe zum
Wohngebiet sowie der noch im Verfahren befindliche vorhabenbezogene Bebauungsplan ,Ziegeleistralle —
Lebensmittelmarkte* an. Sidlich befindet sich die Ziegeleistrake und daran anschlieBen die Flachen der
Deutschen Bahn. Im Westen befinden sich ein Misch- und Wohngebiet.

Das Gelande im Planungsbereich steigt von Stiden nach Norden von ca. 241 m (iber NHN auf ca. 248 m (iber
NHN an.

Bestand innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs

Nutzung

Die Flachen im Geltungsbereich wurden friher als Tongruben und Ziegelwerk genutzt. Im
Bebauungsplangebiet sind daher Auffiillungen vorhanden.

Im Ubrigen liegen die Grundstticke derzeit brach.

VerkehrserschlieBung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird durch die geplante Zufahrtstrale zum Wohngebiet
,Ziegelhdhe® erschlossen. Diese wird derzeit erstellt.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Derzeit ist das Planungsgebiet noch nicht an die Ver- und Entsorgungsanlagen der Stadt Muhlacker
angeschlossen. Diese werden derzeit erstellt.

Griinstrukturen

Im Zuge des Bebauungsplanverfahren ,Ehemalige Ziegelei“ wurden die bestehenden Grinstrukturen und
Biotoptypen erfasst. Im Geltungsbereich der 1. Teildnderung befand sich zum damaligen Zeitpunkt der
Kartierung (19.07.2021 sowie 12.05.2022) eine vollversiegelte Parkplatzflache an die sich im Norden der
Biotoptyp 58.10 Sukzessionswald aus Laubbaumen sowie 35.63 Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis
feuchter Standorte anschloss. Sidlich entlang der Ziegeleistrale waren einige Gehélze als
Stralenbegleitgriin / Randeingriinung vorhanden.

Da derzeit bereits mit dem umfangreichen Bodenmanagement und den Erdmodellierungen fiir die spatere
ErschlieBung und Bebauung begonnen wurde, sind keine nennenswerten Griinstrukturen im Geltungsbereich
der 1. Teilanderung vorhanden.
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)"

BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025
7.  Planung
74

Stadtebauliches Konzept

Vorhaben- und ErschlieBungsplan vom August 2024

Mit der stadtebaulichen Entwicklung soll das Quartier im stdlichen Grundstlicksbereich einen Hochpunkt
erhalten, der den Hauptsitz der Firma CRAISS beherbergt. Im Nebengebaude sollen sich groRziigige Raume
zur Vermietung von Biroflachen und / oder Kleingewerbe sowie Gastronomie (z.B. Stehcafé, Backerei,
Eisdiele) mit groBzligiger Terrasse im riickseitigen Auflenbereich und Anbindung an die griine Mitte befinden.
Im Erdgeschoss von der Ecke Ziegeleistralte - Zufahrtsstralie befinden sich die Haupteingange der beiden
Blrobereiche. Hier sind Raume fiir Kundenkontakt und Ausstellungsflachen sowie Biironutzung vorgesehen.

Die Gebaude sollen offen und einladend gestaltet sein, und somit auch von beiden Seiten zuganglich. Erganzt
werden die beiden Neubauten durch ein Parkhaus in der Mitte des Grundstlicks mit vier Uberirdischen
Vollgeschossen auf Split-Level-Ebenen. Die Untergeschosse des Parkhauses sind mit der Tiefgarage des
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)*
BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025

7.2

7.3

7.3.1

732

133

CRAISS Gebaudes verbunden und ermdglichen auch einen zukiinftigen Anschluss des an die TG des
Gebaudes nordlich des Geltungsbereichs im Mischgebiet. Insgesamt bietet es 160 Stellplatze fir die
gewerbliche Nutzung sowie des Publikumsverkehrs der Biiroflachen. Ein Zugang der gewerblichen Raume
zum Parkhaus ist fulaufig sowohl oberirdisch als auch iber die Tiefgarage gegeben. Im Parkhaus kénnen
sowohl Bereiche fiir die gewerbliche als auch dffentliche Nutzung flexibel abgetrennt werden. Ein groRzligiges
Angebot an Elektrolade-, Barrierefreien-, als auch optionalen Carsharing-Stellplatzen ist ebenfalls angedacht.
Dazu kommt eine groRzligige Fahrradgarage mit Elektrolade-Angebot im unterirdischen Erdgeschossbereich
des Birogeb3udes.

Durch die beiden versetzt zueinanderstehenden Baukdrper entsteht ein neuer, identitatsstiftender
Stadtbaustein. Die urbane Entwicklung am Bahnhof Nordkreuz wird positiv beeinflusst und der Stadtraum
belebt.

Das Blrogebaude erhélt eine Klinker- oder eine hochwertige Klinkerriemchenfassade aus rein natirlichen
Materialien. Das nérdlich anschlieRende Parkhaus wird mit einer homogenen Lamellenfassade verkleidet. Die
Lamellen werden farblich an die Alufenster des Blrogebdudes angeglichen.

Energiekonzept

Das Energiekonzept fir das Birogebdude orientiert sich an den aktuellen Anforderungen des
Gebaudeenergiegesetztes und zielt dariiber hinaus darauf ab, mit méglichst nachhaltigen Materialien und
entsprechenden technischen Anlagen eine optimale Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit zu gewahrleisten.

Ver- und Entsorgung

Schmutzwasser

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird (iber die geplante Zufahrtstralle an den bestehenden
Mischwasserkanal in der Ziegeleistrale angeschlossen. Die geplante Entwésserung entspricht dem
Allgemeinen Kanalisationsplan 2014 (AKP).

Regenwasser

Das Planungsgebiet wird in den vorhandenen Mischwasserkanal in der Ziegeleistrafle entwassert.

Fur die Grundstiicke wird ein Abflussbeiwert festgesetzt. Durch diesen wird sichergestellt, dass das
vorhandene Kanalnetz die anfallenden Regenwassermengen aufnehmen kann. Im Rahmen der
Erschliefungsplanung fiir den Bebauungsplan ,Alte Ziegelei* wurden zudem Uberflutungsnachweise fir
Starkregenereignisse fiir das Gesamtgebiet erbracht. Im Bereich der Zufahrtsstralle wird das anfallende
Wasser in Richtung Ziegeleistralle abgeleitet. Hier wird nicht mehr Wasser abgefiihrt als in der bestehenden
Situation bereits vorhanden ist.

Medien

Die Versorgung mit Medien wird Uber die geplante Zufahrtsstralle neu in das Plangebiet hineingelegt.
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)*
BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

Fachliche Vorabstimmungen

Artenschutz

Im Vorfeld der Bebauungsplanverfahren ,Alte Ziegelei“ wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten mit
artenschutzrechtlicher Prifung nach § 44 BNatSchG vom Planungsbiiro Beck und Partner, Karlsruhe (2015)
erstellt und die Bestandserfassungen im Jahr 2020 durch das Planungsburo Beck und Partner Gberpriift. Die
Ergebnisse der Gutachten aus 2015 und 2020 waren Grundlage fiir das Fachgutachten zur speziellen
artenschutzrechtlichen Prifung des Biiros 1US Institut fir Umweltstudien, Weibel & Ness GmbH, April 2023.

Der Bebauungsplan ,Alte Ziegelei* hat 2023 Rechtkraft erlangt. Die im Rahmen dieses Verfahrens
festgelegten artenschutzrechtlichen Mallnahmen wurden umgesetzt. Seitdem werden im gesamten
Plangebiet ,Alte Ziegelei MalRnahmen zum Bodenmanagement umgesetzt.

Der vorliegende Vorhabenbezogene Bebauungsplan ,Alte Ziegelei — 1. Teilanderung, Eingeschranktes
Gewerbegebiet 1 (GEe1)" iberlagert einen Teilbereich des Bebauungsplans ,Alte Ziegelei“ und steht damit
raumlich und insbesondere auch zeitlich im direkten Zusammenhang mit den durchgefiihrten Untersuchungen
und MaBnahmen. Es ist daher davon auszugehen, dass durch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Alte
Ziegelei — 1. Teilanderung, Eingeschrénktes Gewerbegebiet 1 (GEe1)" keine weiteren artenschutzrechtlichen
Belange berlihrt sind und die Realisierung des Vorhabens keine Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG
auslost.

Larmschutz

Zur Beurteilung der vorhandenen Larmimmissionen ist eine schalltechnische Untersuchung durch das Biro
Heine + Jud, Ingenieurbiiro fir Umweltakustik durchgefiihrt worden.

Untersucht wurden die relevanten Schallquellen Verkehr (Strafle und Schiene) und das éstlich angrenzende
Gewerbe sowie das neu geplante Gewerbe der Vorhabenbezogenen Bebauungsplane (Lebensmittelmarkte
und Baumarkt).

Bei einer Uberlagerung der einzelnen Larmarten ergeben sich im Plangebiet Beurteilungspegel bis rund
68 dB(A) tags und bis rund 63 dB(A) nachts. Der Schwellenwert zur Gesundheitsgefahrdung tags wird
eingehalten. Der Schwellenwert zur Gesundheitsgefahr nachts wird um rund 3 dB(A) uberschritten. Betroffen
sind die West-, Stid- und Ostfassade des ersten Gebaudes am Kreisverkehr Ziegeleistralle. Fir dieses
Gebaude wird die Wohnnutzung ausgeschlossen. Evtl. mdgliche Schlaf- und Ubernachtungsraume werden
an den Fassadenteilen mit Werten tber 60 dB(A) nachts ausgeschlossen. Fiir eine dbrige Buronutzung gilt
auch im Nachtzeitraum der Schwellenwert tags von 70 dB(A), der eingehalten wird. Damit kénnen auch fiir
dieses Gebaude gesunde Arbeitsverhaltnisse gewahrleistet werden.

Altlasten / Schadstoffe

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlastenflachen im Altlastenkataster eingetragen. Die
Flachen im Geltungsbereich wurden jedoch friiher als Tongruben und Ziegelwerk genutzt. Im
Bebauungsplangebiet sind daher Aufflllungen vorhanden. Diese werden, gemaf VwV Boden, abfallrechtlich
als Z =0 und, aufgrund erhdhter Sulfatgehalte im Norden, als Z = 1.2 zugeordnet.

Bahnlinie

Im Stiden des Plangebietes, stdlich der Ziegeleistrale, verlauft die Bahnlinie Stuttgart — Karlsruhe. Durch den
Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und
Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube, elektrische Beeinflussungen durch
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fiihren kénnen.

Die Emissionen in Form von Schall sind umfangreich untersucht worden (siehe Ziffer 8.2). Die ibrigen
Emissionen aus dem Betrieb der Bahnlinie wie z.B. Abgase, Staub und magnetische Felder sind nicht separat
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8.5

8.6

untersucht worden, da ihre Wirkungen raumlich deutlich enger begrenzt sind als die des Larms. Darliber
hinaus befindet sich bestehende gewerbliche Bebauung im weiteren Verlauf der Bahnstrecke unmittelbar
entlang der Bahnlinie.

Kampfmittel

Das Plangebiet wurde in Teilbereichen zwischen Dezember 1944 und April 1945 mit Sprengbomben
bombardiert. AuRerhalb des Planungsgebietes sind zwei Blindgangerverdachtspunkte festgestellt worden. Die
damalige Industriebebauung wurde teilweise zerstort. Uber die festgestellten Blindgéngerverdachtspunkte
hinaus kann, zumindest in den bombardierten Teilbereichen, nach Einschatzung des RP Stuttgart,
Kampfmittelbeseitigungsdienst, das Vorhandensein weiterer Bombenblindgénger nicht ausgeschlossen
werden. In bombardierten Bereichen und Kampfmittelverdachtsflachen sind i.d.R. flachenhafte
Vorortpriifungen zu empfehlen. Weitere Manahmen sind erforderlich.

Geologie

Die ehemals vorhandenen, méchtigen Deckschichten aus Ldss bzw. Losslehm wurden seit Mitte des
19. Jahrhunderts groRflachig abgebaut. Die wahrend des Abbaus entstandenen Lehm- und Tongruben
wurden nach und nach wieder verfilllt, Gberschiittet und als Betriebsflachen genutzt. Die derzeit vorhandenen
Flachen werden von unterschiedlich und wechselnd méchtigen Auffiillungen bedeckt.

Unterhalb der kiinstlichen Auffillungen stehen Schichten an, welche sich stratigraphisch dem Quartar und
dem Gipskeuper zuordnen lassen.
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9. Umweltbelange
9.1 Aufgabenstellung

9.2

9.3

9.3.1

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ,Alte Ziegelei — 1. Teilanderung, eingeschranktes Gewerbegebiet
(GEe1)* wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
durchgefiihrt. Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprifung, vom Umweltbericht, der
zusammenfassenden Erklarung und von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfiighar
sind sowie von der Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen abgesehen. Es erfolgt keine Eingriffs-
| Ausgleichsbilanzierung, da die Kommune von der Kompensationspflicht im Verfahren nach § 13a BauGB
entbunden ist. Dennoch sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die umweltbezogenen
abwéagungserheblichen Belange sachgerecht darzustellen, die nachfolgend erlautert werden.

Da fiir den Geltungsbereich bereits Planungsrecht durch den rechtsverbindlichen Bebauungsplan ,Alte
Ziegelei* besteht, ist nicht der Status quo Grundlage fiir die verbal-argumentative Bewertung, sondern das
bestehende Planungsrecht. In die Abwagung ist daher nur einzustellen, was Uber das bereits vorhandene
Planungsrecht bzw. die faktisch vorhandenen baulichen Anlagen hinausgeht.

Der Bebauungsplan ,Alter Ziegelei“ ist seit 2023 rechtkréaftig. Derzeit werden im Plangebiet MaRnahmen zum
Bodenmanagement und der ErschlieBung umgesetzt. Da zwischen den beiden Bebauungsplénen auch eine
zeitliche enge Verbindung besteht, werden lediglich die gednderten Festsetzungen der beiden
Bebauungsplane miteinander verglichen und die mdglichen Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzguter
verbal-argumentativ dargelegt.

Die Basis fiir die Bewertung bilden die ,Empfehlungen fiir die Bewertung von Eingriffen in Natur und
Landschaft in der Bauleitplanung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmalinah-
men*“ (LFU 2005). Die Bewertung der vorhandenen Bdden sowie die Eingriffsbewertung im Schutzgut Boden
erfolgt anhand der Arbeitshilfe ,Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung® (LUBW
2012) in Verbindung mit der Arbeitshilfe, Heft 23 ,Bewertung von Bdden nach ihrer Leistungsfahigkeit® (LUBW
2010).

Gegeniiberstellung Planrecht

Festsetzungen »Alte Ziegelei“ »Alte Ziegelei — 1. Teilanderung,
eingeschranktes Gewerbegebiet (GEe1)“

Art des Gebiets GEe1 GEe

GRzZ 0,8 0,65

GRZ-Uberschreitung 0,8 fur Nebenanlagen bis zu 3.020 m?
(entspricht einer GRZ von 0,83)

Hohe VIII (8 Geschosse) und Ill | Gebéude 269,0 m NHN (entspricht 7

(3 Geschosse) Geschosse) und 258,50 m NHN (entspricht 4

Geschosse)
Parkhaus im Norden 261,50 m NHN
(entspricht 4 Geschosse)

Beschreibung der Umweltbelange

Charakterisierung des Untersuchungsraums

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Teil des ca. 25 ha groRen Gesamtgebiets der ehemaligen
Ziegelei in Mihlacker. Es handelt sich um das slidwestliche gewerbliche Baufeld an der kiinftigen Zufahrt
(Kreisverkehr West) zum Wohngebiet Ziegelh6he.
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9.3.2

933

9.34

9.3.5

9.3.6

Durch das bereits im Gesamtgebiet begonnene Bodenmanagement handelt es sich derzeit um offene
Erdflachen, die fiir die kiinftige ErschlieBung und Bebauung vorbereitet werden. Vergleichsgrundlage bildet
das bestehende Planrecht.

Schutzgut Boden

Eingriffe in das Schutzgut Boden wurden im Bebauungsplanverfahren ,Ehemalige Ziegelei“ durch geeignete
MaRnahmen planintern sowie die Zuweisung von Okokontomafinahmen ausgeglichen.

Die vorliegende Planung weist eine mit 0,65 deutlich geringere GRZ | als das bestehende Planrecht aus. Fiir
die GRZ Il kommt es zu einer minimalen Erhéhung von 0,8 auf rechnerisch 0,83. Dies entspricht einer
Erhdhung der max. zuldssigen Versiegelung von derzeit 2.950 m? um 70 m? auf 3.020m?. Dies ist eine
Vergroerung um ca. 2 %. Als Ausgleich hierfir ist vorgesehen, ca. 140 gm der Tiefgaragenflachen intensiv
zu begriinen und mit mindestens 60 cm Erdliberdeckung zu versehen. Die geringfiigige Erhéhung der
Versiegelung wird somit als nicht signifikant eingestuft.

Es entstehen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.

Schutzgut Flache

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Flache sind durch die 1. Teilanderung nicht zu
erwarten. Es werden keine Parameter signifikant verandert, die auf das Schutzgut Auswirkungen haben.

Schutzgut Wasser

Es befinden sich keine Oberflachengewasser im Geltungsbereich der 1. Teilanderung, ebenso keine
Wasserschutz- oder Heilquellenschutzgebiete oder Uberschwemmungsgebiete.

Durch die Ubernahme der Festsetzung einer extensiven Dachbegriinung, einer Tiefgaragenbegriinung
sowie eines maximalen Abflussbeiwerts von 0,4 kénnen Eingriffe in das Schutzgut Wasser, welche (iber das
bestehende Planrecht hinausgehen, nicht festgestellt werden.

Es entstehen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Schutzgut Klima und Luft

Die Kubatur der geplanten Gebaude entspricht weitestgehend den im bestehenden Planrecht zulassigen
Kubaturen.

Der Hochpunkt am Kreisverkehr wird an Stelle von 8 nur mit 7 Geschossen realisiert. Der niedrigere
Gebéaudeteil sowie das Parkhaus hingegen erhalten ein zusatzliches Geschoss. Dies resultiert aus der
vorhandenen Hanglage. Das Untergeschoss wird dadurch baurechtlich zum Vollgeschoss, tritt jedoch nicht
allseitig 4-geschossig in Erscheinung.

Es entstehen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft.

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Durch das bereits begonnene Bodenmanagement haben sich bereits weitgehende Veranderungen
eingestellt. Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt wurden im Bebauungsplan-
verfahren ,Ehemalige Ziegelei* durch geeignete MaRnahmen planintern sowie die Zuweisung von
OkokontomaRnahmen ausgeglichen.

Das bestehende Planrecht macht keine Vorgaben zur Bepflanzung der Baugrundstiicke im Ge1. Die
vorliegende Planung der 1. Teilanderung sieht Baum- und Gehélzpflanzungen vor. Somit ist fir dieses
Schutzgut sogar von einer gesicherten Verbesserung auszugehen. Die Festsetzungen zur Dachbegriinung
wurden Ubernommen.

Es entstehen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische
Vielfalt.

Der Artenschutz wird gesondert in Kapitel 8.1 berticksichtigt.
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9.3.1

9.3.8

939

9.3.10

Schutzgut Landschaftsbild / Ortsbild

Das Vorhaben der 1. Teilanderung entspricht ungefahr den Kubaturen des bestehenden Planrechts (siehe
auch Kapitel 3.1.5). Durch die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird sichergestellt,
dass die Ausfiihrung von Geb&ude und Freianlagen als Auftakt in das Gesamtgebiet Ziegelhdhe den
stadtebaulichen Anforderungen und somit auch den Anforderungen an ein stimmiges Ortsbild entspricht.

Es entstehen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild / Ortsbild.

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit
Die Vorgaben zum Schallschutz werden aus dem Bebauungsplan ,Ehemalige Ziegelei“ (ibernommen.

Der Vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 1. Teildnderung trifft keine Festsetzungen welche sich negativ
auf das Schutzgut Mensch, die menschliche Gesundheit oder die Erholungsfunktion auswirken werden.

Es entstehen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch.

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Kultur- oder sonstige Sachgliter. Es liegt somit keine
Betroffenheit vor,

Fazit Umweltbelange

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan zur 1. Teildnderung fiihrt nicht zu signifikanten Anderungen in der
Planung, welche wiederum zu erheblichen negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt oder das
Landschaftsbild fiihren. Es entstehen somit in Summe KEINE erheblichen negativen Auswirkungen.
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10.

101

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

Begriindung der textlichen Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung: Eingeschranktes Gewerbegebiet

Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes befindet sich im Einwirkungsbereich der Bahnanlagen.
Aufgrund der vorhandenen, teilweise sehr hohen Schallimmissionen kommt fiir das Plangebiet eine
Wohnnutzung nicht in Betracht. Es wird ein eingeschranktes Gewerbegebiet festgesetzt, da die auf dieser
Flache zulassigen Schallemissionen beschrankt werden.

Aufgrund seiner Lage an der Zufahrtsstrafle und als Adressbildung fiir das hinter liegende Wohngebiet
,Ziegelhdhe* soll ein gestalterisch hochwertiges Gewerbegebiet geschaffen werden. Die zuldssigen
Gewerbearten werden daher stark reglementiert.

Entsprechend dem Vorhabenplan sind tberwiegend Biroflachen vorgesehen. Teilweise ist eine Belegung
durch das Landratsamt geplant. Im Erdgeschoss des Biirogebaudes soll eine gastronomische Einrichtung
entstehen, die u.U. auch die Versorgung der Mitarbeiter ibemimmt.

Anlagen fiir sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke werden zugelassen, um eine
spatere Umnutzung der Biroflachen ohne Bebauungsplananderung zu ermdglichen.

MaR der baulichen Nutzung

Das MaR der baulichen Nutzung wird Uber die Grundflachenzahl und die Geb&udehdhe festgesetzt.
Entsprechend § 16 BauNVO ist das Mal der baulichen Nutzung damit ausreichend definiert.

Grundflachenzahl (GRZ)

Die GRZ von 0,65 ist entsprechend der Grélie der ausgewiesenen Baufelder innerhalb des Geltungsbereiches
gewahlt.

Der bisherige Bebauungsplan ,Alte Ziegelei“ lasst eine GRZ von 0,8 zu. Die beiden Gewerbeflachen mit
insgesamt 3.530 gm Grundstlcksflache hatten daher eine Flache von 2.824 gm versiegeln dirfen. Hinzu
kommt der bisher als 6ffentlicher Weg ausgewiesene Fuweg. Dieser versiegelt eine Flache von 126 gm
vollstandig. Damit ergibt sich eine Flache von 2.950 gm, die nach geltendem Planungsrecht mit Nebenanlagen
hatten belegt sein dirfen. Aufgrund groferer Platzflachen in den Eingangsbereichen sieht die aktuelle Planung
eine um 70 gm grolRere Belegung von Flachen vor. Dies ist eine Vergrofierung um ca. 2 %. Als Ausgleich
hierflr ist vorgesehen, ca. 140 gm der Tiefgaragenflachen intensiv zu begriinen und mit mindestens 60 cm
Erdlberdeckung zu versehen. Die geringfligige Erhéhung der Versiegelung und kann damit als vertraglich
angesehen werden.

Geschossflachenzahl (GFZ)

Aufgrund der ausgewiesenen Baugrenzen mit den dazu festgesetzten Gebaudehdhen wird liberwiegend eine
4-geschossige Bebauung ermdglicht. Lediglich der Hochpunkt, als Auftakt zum riickwartigen Wohngebiet
erhalt 7 mdgliche Geschosse. Dabei ist berticksichtigt, dass das Erdgeschoss, welches in Richtung Norden
im Hang verschwindet, ebenfalls als Vollgeschoss gerechnet wird.

Innerhalb des Bebauungsplangebietes kann somit eine Geschossflache von ca. 11.400 gm erreicht werden.
Bei einer Grundstiicksgrole von ca. 3.655 qm ergibt sich damit eine GFZ von 3,1. Dies berschreitet den
Orientierungswert, den die Bau NVO mit 2,4 vorgibt.

Aufgrund der ostlich angrenzenden, groRztigigen offentlichen Griinflachen, des sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden, dem stadtebaulich gewlinschten Akzent und dem Tatbestand, dass die geplanten Gebaude
die erforderlichen Abstandsflichen gemaR LBO nachweisen kénnen, wird die Uberschreitung des
Orientierungswerts der BauNVO als stadtebaulich vertretbar angesehen.

Héhe der baulichen Anlagen

Die zulassigen Gebaudehohen sind entsprechend dem konkreten Vorhaben gewahlt. Der Bebauungsplan
lasst eine um ca. 0,5 bis 1,0 m groRere Gebaudehdhe zu, um bei der Konkretisierung der Planung auf statische
Anforderungen reagieren zu kénnen.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Bauweise

Die geplante Bebauung kann die Abstandsflachen gemaR LBO einhalten. Des Weiteren sind nur Gebaude mit
weniger als 50 m Lange vorgesehen. Es wird daher die offene Bauweise festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubaren Grundstticksflachen sind entsprechend der geplanten Bebauung festgesetzt.

Nebenanlagen

Die Biirogebaude sollen in Richtung Kreisverkehr und zum Fulweg / Parkhaus hin mit groRzlgigen,
hochwertigen Platzflachen ausgebildet werden. Um eine ansprechende Gestaltung zu sichern, sind Sitzbanke
sowie Milleimer, ein Trafo und Fahrradabstellanlagen vorgesehen.

Tiefgaragen, Garagen, Carports und Stellplatze

Aufgrund seiner Lage an der ZufahrtsstralRe und als Adressbildung fiir das hinter liegende Wohngebiet soll
ein gestalterisch hochwertiges Gewerbegebiet geschaffen werden. Oberirdische Parkierung wird daher nur
sehr untergeordnet und ohne Uberdachung zugelassen. Dabei handelt es sich um einen Kurzzeitparkplatz fiir
die Kfz-Prifstelle des Landratsamtes. Durch Poller wird die Zufahrt eingeschrankt. So wird sichergestellt, dass
dieser Stellplatz nur untergeordnet genutzt wird und den Verkehr auf der neuen Zufahrtsstralle nicht
beeintrachtigt.

Das geplante Parkhaus nimmt die gesamte erforderliche Parkierung flir die Burofldchen auf. Dariiber hinaus
werden ca. 30 Stellplatze vorgesehen, die der nérdlich angrenzenden Mischgebietsnutzung zugeordnet
werden konnten.

Fiihrung von Versorgungsanlagen und Versorgungsleitungen

Die unterirdische Fihrung von Ver- und Entsorgungsleitungen entspricht dem Stand der Technik und wird
daher gefordert.

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Um den Eingriff auch fir die Tierwelt méglichst vertréglich zu gestalten werden die beiden MaRnahmen
,Insektenfreundliche AuRenbeleuchtung® und ,Vermeidung von Vogelschlag® festgesetzt.

Mit Gehrechten zu belastende Flachen

Der bisherige Bebauungsplan ,Alte Ziegelei* sah mittig im Plangebiet eine offentliche Wegeverbindung
zwischen der westlich angrenzenden Griinzone und den 6stlich der ZufahrtsstraBe geplanten
Lebensmittelméarkten vor.

Die neue Planung sieht nun vor, die beiden gewerblichen Baufelder (iber eine Tiefgarage miteinander zu
verbinden. Es verlauft damit ein privates Bauwerk unterhalb des Fulweges. Diese Wegeflache wird daher als
Bauland ausgewiesen und stattdessen mit einem Gehrecht zugunsten der Aligemeinheit belegt.
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10.10

10.11

10.11.1

Verwendung von luftverunreinigenden Stoffen

Der Ausschluss von Holz oder fossilen Brennstoffen zu Heizzwecken soll verhindern, dass zusatzlich Gber
beispielsweise Schwedendfen geheizt wird. Mit dem Ausschluss soll eine Verunreinigung der Luft mit
Feinstaub verhindert werden.

Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen i.S. des BImSchG

Grundrissorientierung

Bei einer Uberlagerung von StraRen- und Schienenldrm ergeben sich an dem Gebaude an der siidlichen
Begrenzung des Plangebietes, im Bereich des geplanten Kreisverkehres in der Ziegeleistralie,
Beurteilungspegel bis rund 70 dB(A) tags und bis rund 65 dB(A) nachts. Der Schwellenwert zur
Gesundheitsgefahrdung tags wird eingehalten. Der Schwellenwert zur Gesundheitsgefahr nachts wird um
rund 5 dB(A) Uberschritten. Betroffen sind die West-, Siid- und Ostfassade des Gebaudes. Fir dieses
Gebaude werden evtl. mdgliche Schiaf- und Ubernachtungsraume an den Fassadenteilen mit Werten iiber 60
dB(A) nachts ausgeschlossen. Fir eine Gbrige Bironutzung gilt auch im Nachtzeitraum der Schwellenwert
tags von 70 dB(A), der eingehalten wird. Damit kdnnen auch fir dieses Gebaude gesunde Arbeitsverhaltnisse
gewahrleistet werden.

10.11.2 Larmpegelbereiche

Aufgrund der vorhandenen Emissionen missen die Anforderungen der Larmpegelbereiche Il - V eingehalten
werden.

10.11.3 Schallemissionen

10.12
10.12.1

Die Flachen des Planungsgebietes befinden sich unmittelbar in der Nahe zu geplanter Wohnbebauung des
Bebauungsplanes ,Alte Ziegelei*. Um Konflikte von vorneherein auszuschlieBen, werden mdgliche
Schallemissionen auf die Werte von Mischgebieten reduziert, denn ein Nebeneinander von Misch- und
Wohnnutzung ist ohne weiteres mdglich.

Die Einschrankung der Schallemissionen ist zumutbar, da sich im rechtskraftigen Bebauungsplan ,Alte
Ziegelei* ein weiteres Gewerbegebiet befindet, dessen Emissionen nicht eingeschrankt werden.

Im Rahmen des Bauantrags sind der Genehmigungsbehdrde Untersuchungen zu den Schallemissionen des
Parkhauses vorzulegen, die zeigen, dass die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten wer-
den.

Pflanzgebote
Baumpflanzungen

Der Vorhabenplan sieht entlang Der Ziegeleistralie sowie auf der Platzflache beim Kreisverkehr insgesamt 6
Baume vorgesehen, die in den Bebauungsplan ibernommen werden. Diese Gliedern die Fassade des
Hochpunktes und bilden einen verschatteten Eingangsbereich des Biirokomplexes.

10.12.2 Flache mit Pflanzgebot / Begriinung von Tiefgaragen

Die nicht tiberbauten Bereiche der Tiefgarage wird mit einem Pflanzgebot fiir Gehdlze belegt. Damit werden
hochwertige, private Freirdume, die flr die kiinftigen Nutzer eine Aufenthaltsqualitét bieten kénnen gesichert
und dienen dabei auch als MaBnahme zur Minimierung des Versiegelungsgrads.
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MUHLACKER, VORHABENBEZ. BEBAUUNGSPLAN ,ALTE ZIEGELEI — 1. TEILANDERUNG, EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET (GEE1)*
BEGRUNDUNG STAND: 15.05.2025

1.

111

11.2

11.3
11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.34

11.35

12.

Ortliche Bauvorschriften (geméss § 74 LBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen: Dachgestaltung

Mit 0° bis 3° Dachneigung ist bewusst eine flache Dachform gewahlt, um eine Dachbegrinung zu
ermaglichen.

Die festgesetzte Dachbegriinung wirkt sich positiv auf das ortliche Klima sowie den Wasserhaushalt aus und
bildet Sekundarbiotope aus. Letztlich dient diese Festsetzung auch dem naturschutzrechtlichen Ausgleich.

Werbeanlagen

Um eine ansprechende Gestaltung der vorgesehenen Werbeanlagen (Beschriftung der Gebaude) zu sichern,
ist deren Gestaltung im Vorhaben- und ErschlieBungsplan enthalten. Es handelt sich dabei um hinterleuchtete
Schriftziige aus Einzelbuchstaben, die keine Lichtstreuung nach oben oder zur Seite aufweisen. Mit einer
Farbtemperatur von max. 3.000 Kelvin kdnnen die hinterleuchteten Schriftzlige damit als insektenvertraglich
eingestuft werden. Negative Auswirkungen auf das Stadtbild oder kiinftige Bewohner im angrenzenden
Wohngebiet ,Alte Ziegelei“ werden nicht gesehen.

Weiterhin werden im Bereich des Kreisverkehrs 3 Fahnenmaste in einer Hohe von ca. 12 m vorgesehen.
Diese dienen der Akzentuierung des Haupteingangsbereichs.

Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke

Unbebaute Flachen
Die Begrlinung der unbebauten Grundstlcksteile reduzieren die Versiegelung im Planungsgebiet.
Abflussbeiwert

Durch den festgesetzten Abflussbeiwert wird der kiinftige Bauherr angehalten, anfallendes Regenwasser auf
den eigenen Grundstiicken zuriickzuhalten. Die Riickhaltung des Niederschlagswassers entlastet nicht nur
die bestehende Kanalisation, sondern hat auch positive Auswirkungen auf den Naturhaushalt. Derzeit wird
noch geprift, ob z.B. ein héherer Dachaufbau flir Dachbegriinung, die Anlage von Zisternen fir die
Gartenbewasserung oder die Grauwassernutzung innerhalb der Gebaude, wasserdurchlassige Belage oder
eine Riickhaltung lber Retentionsmulden oder Rigolen zum Tragen kommt.

Standflachen fiir Abfallbehéltnisse

Anforderungen an die Gestaltung der Miillbehélterstandorte werden getroffen, um deren Prasenz im
offentlichen StraRenraum zu reduzieren.

Einfriedungen

Sowohl die Blrogebaude als auch das Parkhaus sollen in Richtung Ziegeleistrafte und Zufahrtsstrale offen
gestaltet werden. Einfriedungen sind daher nur in Richtung Griinzone zulassig. Hierbei werden lediglich
Hecken zugelassen, da diese mit der Gestaltung der Griinflachen harmonieren.

Stiitzmauern

Die Gestaltung der westlich angrenzenden Griinzone ist derzeit noch nicht abschlieRend geklart. Je nachdem,
wie das Gelande modelliert werden soll, kdnnten Stitzmauern erforderlich werden und werden daher
zugelassen.

Gutachten (nicht Bestandteil der Begriindung)
— Die Schalltechnische Untersuchung vom Oktober 2022
— Die Schalltechnische Untersuchung zum Parkhaus - Uberarbeitete Version Stand 05.09.2025
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- Überarbeitete Version Stand 05.09.2025




